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St. Gallen
IQ. September 1887

für We

fdjtoeijerifdje

alter §anb=
werfe unb

©ewerbe,
beren 3n=

mingett nub
Vereine

fniltifle üfättet für die lieti|att
mit bejotiberer SBerüift^tigung bet

Bïittift im Çaitbmerf.
§tiaii5g(gtbtn unttt Slitrairkung fdjmtij. luiift^anbtnttfitr u. Stdjntbrr.

grfdjeint je SamftagS unb loftet per Quartal 5t. 1. 80,
JSnjcrate ^0 ttt«. per lipaltige Sßetitjeile.

U)od?mfprud}
Hrfprunglid) eig'tten Sitôt laf' bir nicf?t rauben.
ÎDoran bie HTettge glaubt, ift kirfit 5U glauben.

Jlninerfnlmalrrforbc für îDo)Tcr-, faé-
iinb f flforlirn.

SMan bereitet eine Sautfdpflöfung,
ittbem man 1 kg gang fein jerfdjoittenen
rof)en, unpräparirten $autfd)uf mit
girfa 20 kg Seinöl in einem Steffel fo
lange erljifct, bis fidt) ber Sîautfdtjuf
aufgelöst hat. ferner nimmt man
auf ca. 100 kg Sßaffer 27g kg $a»
ttama^olj ober 1 kg $lad)Sfamen (in
hörnern), erfjiht bieS pfammen in einem

Seffel bis prn (Sieben unb unterhält bie üßaffe in tiefer
Temperatur, ungefähr V2 @tt«tbe lang. SMan erhält ba»

burd) eine glüffigfeit, weld)e eine ölige Sefdjaffenheit geigt,
bie bap bieiten foil, baß eine 23erfeifung ber Stoffe fid)
beffer oollphen fann. TaS ißanamaholä hat ^en 23ortf)eil,
bag fict) eine mit einer fMifdpng, worin felbeS enthalten
ift, angeriebene ffarbe ungemein feft in bie barnit geftridjenen
©cgenftänbe, fei es tpolj, Stein ober 231ed) te., hineinfeÇt;
augerbem bewirft eS, bag fid) baoon beim Sieben eine Sauge
entwiifelt, bie bem reinften Seifeuwaffer äfjnlid) ift unb
bag babnrd) bie innige 33erbiubung mit ber $autfcf)uf(öfung
auf leichte 2lrt ermöglicht wirb.

2ßäf)renb biefe Sauge nun fod)t, oerbünnt man oben»

erwähnte tautfdjuflöfung bei einer Jfochhifce tton ungefähr
100° C. weiter mit Seinöl unb jwar im 23erl)ältttig oon
5 Thf'irn Seinöl auf 1 Th"t Sautfdpflöfung. Tie Sauge
unb biefe Perbiinnte ffautfdjuflöfung werben fobann im 23er»

5^

hältniffe oon % Sauge unb 7g oerbiinnter Sautfd)uf(öfung
in einen Seffel, in welchem nidjt gefeuert wirb, gefdjüttet
unb wirb Ipbei bei ftetem Umrühren eine ganj bünne
Seifenlöfung erhalten, $n biefe Seifenlöfung wirb fobann
bie trotfene garbe gefdjüttet, wobei fleigig gerührt unb jwar
Wirb fo oiel $arbe gugemifc^t, bis ein biefer 23rei entftef)t,
welcher hierauf burd) bie übtid)en ftarbmühlen, wcld)e er
einige SOfale paffiren tnug, fein gerieben wirb, ^ur |>er»
ftetlung biefer Unioerfalntalerfarbc laffen fid) nur djemifd)
reine fjarben oerwenben, benn wenn benfelben beifpielsweife
SdjWerfpat beigemengt wäre, fo würbe bie 2Jtüf)le fofort
nicht mehr gleichmäßig reiben; eS würbe fid) bas Del mit
bem Sähwerfpat unb ber $arbe oerbiuben, baS SBaffer
burd) ben Sdjmcrfpat auSgefd)ieben werben unb allein für
fich abgehen; baburd) würbe man nur eine gewöhnliche Oel»
färbe unb nid)t bie Unioerfalmaterfarbe erhalten.

£>at nun bie 2ftifd)ung mit ber bainit oerbunbenen
garbe bie $arbmüf)le paffirt, fo ift bie ^Manipulation fertig
unb bie Unioerfalmalerfarbe fann in 23erwenbung genommen
werben.

Tie in ber $arbe enthaltenen Stoffe ermöglichen eS

nun, bag fid) biefelbe fowoljl mit Süßaffer, mit Del ober
aud) mit Sad leicht oerbinbet unb fittb baher bie iMaler in
bie ÜMöglidjfeit öerfe£t, je nad) SBunfd) nnb 23ebarf bie»

felbe mit SBaffer p oerbünnett, um bie frühere fogenannte
SBaffer» ober Seimfarbe p erhalten, mit Oel ju oerbünnen,
um bie Sadfarbe p erhalten.

211S Seimfarbe finb bie färben haltbar unb bauerhaft
unb gehen nießt tn gäulnig über; als Oelfarbe bilbet fid)

Scfytr>et3ertfd?e l)artbtr>erfsmeifter werbet für <£ure Rettung!

8t. ttkNeii
>V. Ssptsmdöl' i8L7

für die

schweizerische

Meisterschaft
aller Hand-
werke und

Gewerbe,
deren In-

nungen und
Vereine

Draâtssâe Blätter îûr âie NerDatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Hniiuzezrdtn unter Mitmirìuug schmelz. Kunsthandmerker u. Techniker.

Erscheint je Samstags und lostet per Quartal Fr. I. 80
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile.

IVochenspruch
Ursprünglich eig'nen Sinn laß' dir nicht rauben.
Woran die Menge glaubt, ist leicht zu glauben.

Uliillkrslililllllersarbr für Wasser-, Kack-

und Gklsarlien.

Man bereitet eine Kautschuklösung,
indem man 1 lcx ganz fein zerschnittenen
rohen, unpräparirten Kautschuk mit
zirka 20 lc^ Leinöl in einem Kessel so

lange erhitzt, bis sich der Kautschuk
aufgelöst hat. Ferner nimmt man
auf ca. 100 IcK Wasser 2^ lc^ Pa-
namaholz oder 1 kss Flachssamen (in
Körnern), erhitzt dies zusammen in einem

Kessel bis zum Sieden und unterhält die Masse in tiefer
Temperatur, ungefähr Vs Stunde lang. Man erhält da-

durch eine Flüssigkeit, welche eine ölige Beschaffenheit zeigt,
die dazu dienen soll, daß eine Verseifung der Stoffe sich

besser vollziehen kann. Das Panamaholz hat den Vortheil,
daß sich eine mit einer Mischung, worin selbes enthalten
ist, angeriebene Farbe ungemein fest in die damit gestrichenen
Gegenstände, sei es Holz, Stein oder Blech:c., hineinsetzt;
außerdem bewirkt es, daß sich davon beim Sieden eine Lauge
entwickelt, die dem reinsten Seifenwasser ähnlich ist und
daß dadurch die innige Verbindung mit der Kautschuklösung
auf leichte Art ermöglicht wird.

Während diese Lauge nun kocht, verdünnt man oben-

erwähnte Kautschuklösung bei einer Kochhitze von ungefähr
100° 0. weiter mit Leinöl und zwar im Verhältniß von
5 Theilen Leinöl aus 1 Theil Kautschuklösung. Die Lauge
und diese verdünnte Kautschuklösung werden sodann im Ver-

hältnissc von 2/g Lauge und V-z verdünnter Kautschuklösung
in einen Kessel, in welchem nicht gefeuert wird, geschüttet
und wird hiebei bei stetem Umrühren eine ganz dünne
Seifenlösung erhalten. In diese Seifenlösung wird sodann
die trockene Farbe geschüttet, wobei fleißig gerührt und zwar
wird so viel Farbe zugemischt, bis ein dicker Brei entsteht,
welcher hierauf durch die üblichen Farbmühlcn, welche er
einige Male passircn muß, fein gerieben wird. Zur Her-
stellung dieser Universalmalerfarbc lassen sich nur chemisch
reine Farben verwenden, denn wenn denselben beispielsweise
Schwerspat beigemengt wäre, so würde die Mühle sofort
nicht mehr gleichmäßig reiben; es würde sich das Oel mit
dem Schwerspat und der Farbe verbinden, das Wasser
durch den Schwerspat ausgeschieden werden und allein für
sich abgehen; dadurch würde man nur eine gewöhnliche Oel-
färbe und nicht die Universalmalerfarbe erhalten.

Hat nun die Mischung mit der damit verbundenen
Farbe die Farbmühle passirt, so ist die Manipulation fertig
und die Universalmalerfarbe kann in Verwendung genommen
werden.

Die in der Farbe enthaltenen Stoffe ermöglichen es

nun, daß sich dieselbe sowohl mit Wasser, mit Oel oder
auch mit Lack leicht verbindet und sind daher die Maler in
die Möglichkeit versetzt, je nach Wunsch und Bedarf die-
selbe mit Wasser zu verdünnen, um die frühere sogenannte
Waffer- oder Leimfarbe zu erhalten, mit Oel zu verdünnen,
um die Lackfarbe zu erhalten.

Als Leimfarbe sind die Farben haltbar und dauerhaft
und gehen nicht m Fäulniß über; als Oelfarbe bildet sich

Schweizerische Handwerksmeister! werbet für Eure Zeitung!



3Uuftrirte fcßtüeijerifcße ^anbitierfer=geitung.

auf ißrer Oberfläche feine ßaut unb läßt fid) bamit oßne

guthat non ©atßS ein fef)r feiner unb feßr bauerhafter,
mit Soba uub mit (Seife »afißbarer matter Slnftricß er»

gieten, »elißer, ba bas ©acßS »egfällt, billiger fommt.

Dns Sirritforium ber bcut|"dj-iiQtionnlcn guiiftgcnifrbe-Jiiis-

|Mung 31t iftndjrn 188S

erlägt folgenben Slufruf:
„®aS bentfehe Eunftgewerbc erfreut fidj feit ber für

feine ©ntwicflung fo epoßemadjenb gemorbeneu erften bentfdjen
Eunftgcwerbe»3luSftcllung p äRüucßen im gaßre 1876 einer
ungeahnten Pflege unb Entfaltung.

Spulen, Piufeen unb Vereine, Staat unb Vürger»
fdjaft, Eünftler unb Eunftfreunbe wetteifern allerorts in
feiner fförbcruug unb llnterftüßung, funftbegeifterteS Streben
erfüllt Shelter unb ©erfftätte unb hochgefd)äht finb feine
Gêrjeugniffe auf beutfd)em Voben, wie auf bcin ©eltmarfte.

©leicßwoßl bleibt bemfelben auf bem ©ege p feiner
»eiteren (Sntwidluug nod) 33iclcS p erringen. ©iefe ©r»
fenntniß rief in allen betheiligten Greifen baS SSebürfnig
einer erneuten, alle gweige beS beutfdjen EunftgewerbeS
umfaffenben lleberfißau »ad).

3luf bem im Vorjahre p ©reSben abgehaltenen ©e»

legirtentag beS SScrbattbeS beutfdjer Eunftgewerbeoerehte
fanb baS Verlangen nad) einet »ieberßolteti nationalen SIuS»

ftellung lauten, ja begeifterten SluSbrmï.
©iefen allgemeinen ©unfiß feiner Ver»trfliißung ent»

gegenguführen, erachtet ber baßerifiße EunftgewerbeDerein als
Vcranftalter jener erften 9luSftellung non 1876 für feine

©ßrenpflidjt.
Unfere SluSftellung »ill bau beutfeßen Eunftgcwerbe,

fei bicfeS auf beutfcßmatiotialcm Voben ober auf bem nach»

bartiißen ©ebiete ber beutfeßen SanbeStßeile Oefterreidj»
Ungarns unb ber Schmeiß gepflegt — gleichmäßig mill»
fontmene Aufnahme gewähren.

innerhalb biefeS Gahmens »enbet fid) unfere ©in»

labnng pr Vetßeiligung an ber SluSftellung in erfter Siitie
an alle SluSübenben beS EunftgewerbeS unb an beren for»

poratioe Vertretung — bie EunftgcwerbeDercinc, beS ©eitern
au alle ftaatlidjen unb fommunalen Orgaue für Pflege beS

EunftgewerbeS, bemnad) juglcid) an alle biefen Organen
oorgefeßten tjofjen SanbcSrtgierungen unb ©emeinbeoertre»

tungen."
©iefem Slufruf fdjließt fuß folgcnbcS ^Programm an:
I. Sie im gaßre 1888 p 9Jîûnd)cn ftattfinbcnbe

beutfd)»nationalc EunftgewerbeauSftellung ift ein Unternehmen
beS baßerifißett EunftgcwerbeoereineS in 2Ründ)en. ©aSfelbe
erfreut fid) ber llnterftüßung ber fgl. baperifißen Staats»
regierung, fowie ber Stabtgemeinbe 2Ründ)en unb ift bureß
einen namßaften ©arantiefoub finanjieH ficher geftellt.

II. ©ie Scitung unb ©urcßfüßrung ber SluSftellung
ßat ber baßerifd)e Eunftgewerbeoerein befonberen Don ißm
eiugcfcßten Organen übertragen, an beren Spiße baS unter»
fertigte ©ireftoriutn fteßt.

III. ©ie SluSftellung finbet auf bem Don ber Stabt»
gemeinbe 2Ründ)en pr Verfügung gestellten Slreal am neuen

gfarquai gwifeßen SRariannenplaß unb g»eibrüilenftraße
ftatt, »ofelbft bie erforberlidjen Vauticßfeitcn in Verbinbnng
mit gärtnerifdjen Slnlagen burd) baS Unternehmen ßergeftellt
werben.

IV. ©ie SluSftellung wirb am 15. 2Rai 1888 er»

öffnet uub am 15. Oftober 1888 geftßloffen. ©ie Ver»
längerung ber SluSftellung bis ©nbe Oftober 1888 bleibt
Dorbeholtcn.

V. ©ie SluSftellung ßat bie Slufgabe, bie Seiftungen
beS beutfdßen EunftgewerbeS ber Slîeugcit, namentlid) bie

fortfeßreitenbe ©ntwidluug beSfclben feit ber erften, i. g.
1876 ju ÜRüncßen abgehaltenen beutfißen Eunftgewerbe»
SluSftellung in überficßtlicßer unb »ürbiger ©eife pr Sin»

fdjauung p bringen. Sie umfaßt alle gweige ^ Eunft»
gcwerbeS unb ber bamit Derwanbten ©ebiete.

VI. gugelaffen pr SluSftellung »erben nur ©egen»
ftänbe Don auSgefprotßenem funftgewerbliißem ©ßarafter,
ferner ©erfe ber bilbenben Sünfte, fo weit biefelben inte»

grirenbe Veftaubtheile Don iRaum»3luSftattungcn ober fünft»
geroerblitßen Dbjeften finb. ©ie Slufnaßme Don ScßnlanS»
ftellungen erfd)eitit im ßinblicf auf bie jeßige 3luSbeI)uung
beS funftgewerblicßen UnterriißteS unb ben fonad) bebingten
anßerorbentlicßen IRanmbebarf untfjunlicß.

VII. ©ie ©inlabung pr Vefcfjidung ber SluSftellung
ergeßt an alle ftaatliißen unb fommunalen Organe für Pflege
beS EunftgewerbeS, bie Eunftgcrocrbeüereine nnb bie gn»
haber fitnftgemerblid)er gnftitute unb ©erfftätten inncrßalb
beS beulfcßen 9îeid)eS fbwie ber beutfißen SanbeStßeile Don

Oefterreid)»Ungarn unb ber Scßweij.
VIII. lieber bie gulaffung bon SluSftellungSgegen»

ftänben unb ben p be»illigcnben fRaunt entfißeibet ein burd)
baS ©ireftorium aus Saißoerftänbigcn gebildeter SluSfißuß.
©ie Untcrftüßung biefcS SluSfcßuffeS burd) auswärtige Or»
gane bleibt üorbeßalten.

IX. gm Slllgemeinen ift bie ©ruppirung ber ©egen»
ftänbe naeß ftaatliißen ober forporatiDen Verbänben pr
©runblage genommen, innerhalb weltßer bie Slnorbnung
eine freie unb fünftlcrifdje fein wirb, ©ie Vcfd)icfung ber

SluSftellung in Eollcftiugruppen foil tßunlid)ft angeftrebt
»erben. Sluf bie Vorführung ftßlgemäß auSgeftatteter IRäume
wirb hiebet ein befonbereS @emid)t gelegt, ©er ©ntfeßeib
über ben räumlichen Umfang unb bie ^Reihenfolge folißer
©ruppen erfolgt burd) baS ©ireftorium natß SRaßgabe ber

Slnmelbungen.

X. ©ie Slufftellung Don ©egenftänben im freien, beS»

gleichen in befonberen PaoillonS ober EioSfen fanu nur in
befßränftem 9Raße ftattfinben. SUS SluSftellmtgSgegenftänbe
fönneu auiß integrirenbe Veftaubtheile ber SluSftellungSbauten,
»ie ber gärtnerifeßen Slnlagen gelten, lieber ^ttlaffung unb
Vertoenbung berfelben bleibt befonbere Verftänbigung mit
ben betreffenben SluSftellern Dorbeßalten.

XI. f^ür ßeroorragenbe funftge»erbliiße Seiftungen
»erben SluSjeicßnungcn crtßcilt in fjorm einer einheitlichen
SRebaille mit pgeßörigem ©ßrenbiplom, »eldjeS bie Vor»

pge beS ßieburiß auSgejeiißneten ©egenftanbeS ßerDorßebt.

gür üerbienftDolle ORitarbeiter ift bie guerfennung
©iplomen in SluSficßt genommen.

XII. ©ie ^tterfennnng erfolgt in beiben gäßen bureß
ein Preisgericht, über beffen ^ufammenfeßung unb ©e»

fcßäftSorbnung fidß baS ©ireftorium befonbere Veftimmuttgen
Dorbeßält.

XIII. ßeroorragenbe Verbienfte um baS ©elingen ber

SluSftellung fönnen Don bem ©ireftorium burd) gimdennung
I

Don @h"trôtplomen auSgejcicßnet »erben.

XIV. 2Rit ber SluSftellung wirb eine Verloofung Don

angefauften SlnSfteßungSgegenftänben Derbunben. ©aS ®i=
reftorium beabfießtigt ferner in Verbinbnng mit ber SluS»

ftellung befonbere Verfammlungen unb f^efttießfeiten abp»
ßalten, über »elcße befonbereS Programm erfolgen wirb.

XV. ©ie befonberen Veftimmungen über plaßmietße,
Slnmelbung uub ^ufaiTuttG/ ßinliefernng, Slufftellung, Ve»

»aeßung unb Verfiißernng, Vertretung, Verfauf uub IRüd»

liefernug »erben in Verbinbung mit ben Slnmelbeformularen
ausgegeben.

Zllustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung.

auf ihrer Oberfläche keine Haut und läßt sich damit ohne

Zuthat von Wachs ein sehr feiner und sehr dauerhafter,
mit Soda und mit Seife waschbarer matter Anstrich er-
zielen, welcher, da das Wachs wegfällt, billiger kommt.

Das Direktorium der deutsch-nationalen Ku»stgenierlie-Aus-

stelliing zu Aiinlhe» !888

erläßt folgenden Aufruf:
„Das deutsche Kunstgewerbe erfreut sich seit der für

seine Entwicklung so epochemachend gewordenen ersten deutschen

Kunstgcwerbe-Ausstcllung zu München im Jahre 1876 einer
ungeahnten Pflege und Entfaltung.

Schulen, Museen und Bereine, Staat und Bürger-
schaft, Künstler und Kunstfreunde wetteifern allerorts in
seiner Förderung und Unterstützung, kunstbegeistertes Streben
erfüllt Atelier und Werkstätte und hochgeschätzt sind seine

Erzeugnisse auf deutschem Boden, wie auf dem Weltmarkte.
Gleichwohl bleibt demselben auf dem Wege zu seiner

weiteren Entwicklung noch Vieles zu erringen. Diese Er-
kenntniß rief in allen betheiligten Kreisen das Bedürfniß
einer erneuten, alle Zweige des deutschen Kunstgewerbes
umfassenden Uebcrschau wach.

Auf dem im Vorjahre zu Dresden abgehaltenen De-
legirtentag des Verbandes deutscher Kunstgewerbevereine
fand das Verlangen nach einer wiederholten nationalen Aus-
stellung lauten, ja begeisterten Ausdruck.

Diesen allgemeinen Wunsch seiner Verwirklichung ent-

gegenzuführcn, erachtet der bayerische Kunstgewerbeverein als
Veranstalter jener ersten Ausstellung von 1876 für seine

Ehrenpflicht.
Unsere Ausstellung will dem deutschen Kunstgewerbe,

sei dieses auf deutsch-nationalem Boden oder auf dem nach-

barlichen Gebiete der deutschen Landcstheile Oesterreich-
Ungarns und der Schweiz gepflegt — gleichmäßig will-
kommene Aufnahme gewähren.

Innerhalb dieses Rahmens wendet sich unsere Ein-
ladung zur Betheiligung an der Ausstellung in erster Linie
an alle Ausübenden des Knnstgewerbes und an deren kor-

porative Vertretung — die Kunstgcwerbevcreinc, des Western

an alle staatlichen und kommunalen Orgaue für Pflege des

Kunstgewerbes, demnach zugleich an alle diesen Organen
vorgesetzten hohen Landesregierungen und Gcmeindevertre-
tungen."

Diesem Aufruf schließt sich folgendes Programm an:
I. Die im Jahre 1888 zu München stattfindende

deutsch-nationale Kunstgewerbeausstellung ist ein Unternehmen
des bayerischen Kunstgewerbevcreines in München. Dasselbe
erfreut sich der Unterstützung der kgl. bayerischen Staats-
regierung, sowie der Stadtgemeinde München und ist durch
einen namhaften Garantiefond finanziell sicher gestellt.

II. Die Leitung und Durchführung der Ausstellung
hat der bayerische Kunstgewerbeverein besonderen von ihm
eingesetzten Organen übertragen, an deren Spitze das unter-
fertigte Direktorium steht.

III. Die Ausstellung findet auf dem von der Stadt-
gemeinde München zur Verfügung gestellten Areal am neuen

Jsarquai zwischen Marianncnplatz und Zwcibrückenstraße
statt, woselbst die erforderlichen Baulichkeiten in Verbindung
mit gärtnerischen Anlagen durch das Unternehmen hergestellt
werden.

IV. Die Ausstellung wird am 15. Mai 1888 er-
öffnet und am 15. Oktober 1888 geschlossen. Die Ver-
längerung der Ausstellung bis Ende Oktober 1888 bleibt
vorbehalten.

V. Die Ausstellung hat die Aufgabe, die Leistungen
des deutschen Kunstgewerbes der Neuzeit, namentlich die

fortschreitende Entwicklung desselben seit der ersten, i. I.
1876 zu München abgehaltenen deutschen Kunstgewerbe-
Ausstellung in übersichtlicher und würdiger Weise zur An-
schauung zu bringen. Sie umfaßt alle Zweige des Kunst-
gewerbes und der damit verwandten Gebiete.

VI. Zugelassen zur Ausstellung werden nur Gegen-
stände von ausgesprochenem kunstgewerblichem Charakter,
ferner Werke der bildenden Künste, so weit dieselben inte-
grircnde Bestandtheile von Raum-Ausstattungen oder kunst-
gewerblichen Objekten sind. Die Aufnahme von Schulaus-
stellungen erscheint im Hinblick auf die jetzige Ausdehnung
des kunstgewerblichen Unterrichtes und den sonach bedingten
außerordentlichen Raumbedarf unthunlich.

VII. Die Einladung zur Beschickung der Ausstellung
ergeht an alle staatlichen und kommunalen Organe für Pflege
des Kunstgewerbes, die Kunstgcwcrbevereiue und die In-
Haber kunstgewerblicher Institute und Werkstätten innerhalb
des deutschen Reiches svwie der deutschen Landestheile von
Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

VIII. Ueber die Zulassung von Ausstellungsgegen-
ständen und den zu bewilligenden Raum entscheidet ein durch
das Direktorium aus Sachverständigen gebildeter Ausschuß.
Die Unterstützung dieses Ausschusses durch auswärtige Or-
ganc bleibt vorbehalten.

IX. Im Allgemeinen ist die Gruppirung der Gegen-
stände nach staatlichen oder korporativen Verbänden zur
Grundlage genommen, innerhalb welcher die Anordnung
eine freie und künstlerische sein wird. Die Beschickung der

Ausstellung in Kollektivgruppcn soll thunlichst angestrebt
werden. Auf die Vorführung stylgemäß ausgestatteter Räume
wird hiebei ein besonderes Gewicht gelegt. Der Entscheid
über den räumlichen Umfang und die Reihenfolge solcher

Gruppen erfolgt durch das Direktorium nach Maßgabe der

Anmeldungen.
X. Die Aufstellung von Gegenständen im Freien, des-

gleichen in besonderen Pavillons oder Kiosken kann nur in
beschränktem Maße stattfinden. Als Ausstellungsgegenstände
können auch integrirende Bestandtheile der Ausstellungsbauten,
wie der gärtnerischen Anlagen gelten. Ueber Zulassung und
Verwendung derselben bleibt besondere Verständigung mit
den betreffenden Ausstellern vorbehalten.

XI. Für hervorragende kunstgewerbliche Leistungen
werden Auszeichnungen ertheilt in Form einer einheitlichen
Medaille mit zugehörigem Ehrendiplom, welches die Vor-
züge des hiedurch ausgezeichneten Gegenstandes hervorhebt.
Für verdienstvolle Mitarbeiter ist die Zuerkcnnung von
Diplomen in Aussicht genommen.

XII. Die Zuerkcnnung erfolgt in beiden Fällen durch
ein Preisgericht, über dessen Zusammensetzung und Ge-
schäftsordnung sich das Direktorium besondere Bestimmungen
vorbehält.

XIII. Hervorragende Verdienste um das Gelingen der

Ausstellung können von dem Direktorium durch Zuerkcnnung
i von Ehrendiplomen ausgezeichnet werden.

XIV. Mit der Ausstellung wird eine Verloosung von
angekauften Ausstellungsgegenständen verbunden. Das Di-

î rektorium beabsichtigt ferner in Verbindung mit der Aus-
stellung besondere Versammlungen und Festlichkeiten abzu-
halten, über welche besonderes Programm erfolgen wird.

XV. Die besonderen Bestimmungen über Platzmiethe,
Anmeldung und Zulassung, Einlieferung, Ausstellung, Be-
wachung und Versicherung, Vertretung, Verkauf und Rück-

lieferung werden in Verbindung mit den Anmeldeformularen
ausgegeben.
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